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7111 Einleitung: Wege aus der Sackgasse

Ebenso wie beim Alkoholkonsum ist auch nicht jeder Drogen-

konsum als problematisch und damit behandlungsbedürftig

einzuschätzen. Etwa 90 Prozent der jungen Menschen mit

Konsumerfahrung (Drogen und/oder Alkohol) gelingt es, ihren

Konsum in Grenzen zu halten, sodass ihre persönliche Entwick-

lung zu eigenverantwortlichen Erwachsenen nicht (wesentlich)

beeinträchtigt wird.

Trotzdem gibt es Risiken. Besonders gefährdet scheinen Jun-

gen mit sogenannten expressiven Verhaltensstörungen, worun-

ter man unter anderem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperakti-

vitätsstörungen (ADHS) und aggressive Verhaltensstörungen

versteht. Bei Mädchen scheinen eher diejenigen gefährdet, die

als Kind ein deutliches Rückzugsverhalten und depressive Stim-

mungen zeigten. Es sind darüber hinaus familiäre Risikofakto-

ren bekannt, die im Verlaufe der Entwicklung eines Kindes eine

Suchtmittelabhängigkeit begünstigen können. Dazu gehört eine

Suchtmittelerkrankung der Eltern oder eines Elternteiles, trau-

matische biografische Ereignisse, eine belastete Eltern-Kind-

Beziehung sowie eine Trennung bzw. Scheidung der Eltern.

Vonseiten der Eltern werden häufig konsumierende Gleich-

altrige als Ursache für das Drogenproblem ihres Kindes einge-

schätzt. Diese spielen zwar tatsächlich bei den ersten Erfahrun-

gen mit Suchtmitteln eine wichtige Rolle, haben aber nur eine

untergeordnete Bedeutung, wenn sich aus einem Suchtmittel-

konsum eine Suchtmittelabhängigkeit entwickelt.

Mit dem vorliegenden Ratgeber möchten wir dazu beitra-

gen, das Verständnis von möglichen Hintergründen eines Can-

nabismissbrauchs zu erweitern. Das bedeutet, die Blickrichtung



vom alleinigen Fokus auf die Droge hin zur Würdigung der ge-

samten Persönlichkeit eines Konsumenten im Kontext seines

sozialen Umfeldes zu lenken. Anhand von Falldarstellungen

und deren Interpretationen wollen wir zeigen, dass nicht die

Droge selbst, sondern erst der dringliche innere Impuls bzw. das

zwanghafte Verlangen nach ihr aus einem Drogenkonsumenten

einen gefährdeten oder abhängigen Menschen macht.

Durch den wiederkehrenden inneren Zwang zum Konsum

und dem damit einhergehenden Kontrollverlust unterscheidet

sich dieser Personenkreis von den sogenannten Probierkonsu-

menten und denjenigen Kiffern, die nur gelegentlich zum Joint

greifen. So gesehen erweist sich das dringende und unabweis-

bare Bedürfnis nach der Droge als ein seelisches Symptom, ver-

gleichbar mit einem körperlichen Schmerz, der auf organische

Krankheitsprozesse hinweist. Dieses Symptom des zwanghaften

Drogenkonsums verschlüsselt also etwas und ist eine – zunächst

unverständliche – Botschaft einer psychischen Befindlichkeit.

Die Drogenabhängigkeit kann daher als Ausdruck einer psy-

chischen Störung verstanden werden. Diese Sichtweise steht in

Übereinstimmung mit dem inzwischen gebräuchlichen Begriff

der Suchterkrankung. Der Cannabismissbrauch kann somit

auch als Selbsthilfeversuch verstanden werden, der seinerseits

zu einer Störung, zu einem Problem geworden ist.

Zum Verständnis einer Suchterkrankung ist neben der Ge-

wichtung individueller Aspekte auch die Sicht auf das soziale

Umfeld des Drogenkonsumenten von Bedeutung. Insbesondere

die Herkunftsfamilie als unvergleichlich prägender Sozialisa-

tionsort nimmt Einfluss auf das Leben eines heranwachsenden

Menschen. Wir werden daher den familiären Hintergründen

und Zusammenhängen Beachtung schenken, indem wir den Be-
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ziehungen zwischen Eltern und Kindern den ihnen gebührenden

Raum einräumen.

Persönliches und familiäres Leben ereignet sich vor dem

Hintergrund gesellschaftlicher Bedingungen. Dieser soziologi-

schen Dimension wollen wir jedoch im Rahmen unserer Darle-

gungen nicht nachgehen, was nicht bedeutet, dass wir deren

großen Einfluss unterschätzen. Ebenso verzichten wir auf aus-

führliche Erörterungen juristischer Aspekte im Zusammenhang

mit dem Cannabiskonsum, wir werden sie jedoch nicht ganz au-

ßer Acht lassen.

Aus unserer Sicht ist es erforderlich, dass jede Familie, die

mit einem Suchtproblem konfrontiert ist, individuelle Lösun-

gen findet. Einen Königsweg oder eine Wunderpille gibt es lei-

der nicht, um ein Drogenproblem ohne erhebliche eigene An-

strengungen bewältigen zu können. Dabei ist es in einem ersten

Schritt hilfreich, dass sich Eltern der ihnen fremden oder auch

negativ besetzten Drogenthematik öffnen und sich möglichst

umfassend darüber informieren. Eltern erleichtern sich da-

durch, dass sie »mitreden« können, den Kontakt zu ihrem Kind

und erreichen für sich selbst eine größere Klarheit und Sicher-

heit im Umgang mit dem Thema »Cannabis«.

Im Sinne einer Entscheidungshilfe, ob sich im Zusammen-

hang mit einem Cannabiskonsum ein Handlungsbedarf ergibt,

haben wir im Anhang zwei Fragesammlungen zusammenge-

stellt, mit deren Hilfe Eltern überprüfen können, inwiefern ihr

Verhalten oder das ihrer Kinder eine Beratung nahelegt. Hier

finden sich des Weiteren Internet-Adressen von Beratungs- und

Behandlungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum sowie

Hinweise auf weiterführende Literatur.
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10 Der Mut zu diesem Buch ist entstanden durch die Erfahrun-

gen, die wir im Zusammenhang mit unserer beruflichen Tätig-

keit in einer Hamburger  Drogenambulanz für Kinder, Jugend-

liche und junge Erwachsene sowie deren Eltern machen konn-

ten. Insbesondere durch die langjährige Begleitung von Eltern-

gruppen im Rahmen des Behandlungskonzeptes für betroffene

Angehörige haben wir viel gelernt. Als ausgesprochen förder-

lich und bereichernd erwies sich auch der Kontakt zwischen den

an den Gruppen teilnehmenden Eltern untereinander. Der

Wunsch nach Weitergabe von Erkenntnissen und Einsichten,

die wir durch diese Gruppen gewonnen haben, machte einen

nicht unbedeutenden Teil unserer Motivation zum Schreiben

dieses Buches aus.

Wir erhoffen uns, mit dem vorliegenden Ratgeber betroffe-

nen Eltern Mut zu machen und ihr Vertrauen darin zu stärken,

dass sie entscheidend zu einer gewünschten Verbesserung ihrer

familiären Situation beitragen können.

Danken möchten wir Herrn Professor Thomasius, der als

Leiter der Drogenambulanz seit ihrem Beginn die Unterstüt-

zung betroffener Angehöriger in das Konzept der Ambulanz

einbezogen und unsere Zusammenarbeit mit ihnen ermöglicht

hat. Des Weiteren möchten wir uns für überlassene Schaubilder

bedanken. Unseren Familienangehörigen gilt unser Dank für

ihre Unterstützung durch kritische Anmerkungen und ihre Ge-

duld, die ihnen zuweilen im Zusammenhang mit der Erarbei-

tung des Buches abverlangt wurde.

Gisela Beckmann-Többen und Udo Küstner
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Einführung oder 
»Was Sie schon immer über Cannabis wissen wollten«

111 Geschichte und Wirkstoff

Cannabisprodukte werden aus der Cannabis- bzw. Hanfpflan-

ze (botanische Bezeichnung: cannabis indica oder auch canna-

bis sativa) hergestellt. Hanf ist seit mehr als 2500 Jahren als

Kulturpflanze bekannt. Bei den Chinesen, Skythen, Assyrern

und Arabern wurde sie unter anderem zu medizinischen Zwe-

cken eingesetzt. In Amerika und Europa nutzte man Hanf erst

wesentlich später zur Herstellung von Textilien, Schiffstampen

und anderen Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens. So

druckte beispielsweise Gutenberg 1454 seine Bibeln auf Hanf-

papier und die amerikanische Flagge wurde lange Zeit aus

Hanffasern hergestellt.

Cannabis als Rauschmittel wurde in Europa ab Mitte des

18. Jahrhunderts vermehrt genutzt, wobei damals die Canna-

bisprodukte gegessen oder getrunken wurden. Ab Anfang des

19. Jahrhunderts breitete sich in den USA das Rauchen von Ma-

rihuana so sehr aus, dass es von der amerikanischen Regierung

als Problem eingestuft und 1937 verboten und unter Strafe ge-



stellt wurde. Diesem Verbot schlossen sich auf Betreiben der

USA 1961 viele weitere Nationen an. Heute ist Cannabis in den

meisten Ländern der Erde wegen seiner psychoaktiven (die Psy-

che verändernden) Wirkung verboten. Es ist die am weitesten

verbreitete illegale Droge in Deutschland und weltweit.

Der hauptsächliche psychoaktive Wirkstoff des Cannabis

ist das Delte-9-Tetrahydrocannabinol (THC), das nur eines von

vielen Cannabinoiden (insgesamt 96 psychoaktive Substanzen/

Cannabinoide sind nachgewiesen) der Hanfpflanze ist. Es wird

hauptsächlich aus den Blütenblättern und dem Harz der Hanf-

pflanze gewonnen. Cannabinoide werden aktuell neben dem

Gebrauch als Rauschmittel wieder als Medikamente (synthe-

tisch hergestellt; in den USA 1985 erstmalig unter dem Marken-

namen »Marinol« als Medikament zugelassen) etwa bei chro-

nischen Schmerzleiden, Ess- und Appetitstörungen, spastischen

Bewegungsstörungen und anderen Erkrankungen eingesetzt.

Hier wurden positive Wirkungen nachgewiesen. Andere spezi-

fischere Medikamente scheinen aber bessere Wirkungen zu er-

zielen oder gleiche positive Effekte mit weniger Nebenwirkun-

gen zu erreichen. In Deutschland sind daher solche Medika-

mente nur als sogenannte Rezepturmedikamente erhältlich, die

der Apotheker, nach ärztlicher Verschreibung, gezielt herstellen

muss.

Als Droge kann man Cannabisprodukte in Form getrock-

neter Hanfblätter und -blüten (Szenenamen: Marihuana, Gras,

Ganja), als Klumpen oder Platten aus den zusammengepressten

Harzdrüsen der weiblichen Pflanze (Szenenamen: Dope, Ha-

schisch, hush, shit, Bobel, piece) oder eher selten als Harzöl

(höchster THC-Anteil von 12 bis 60 Prozent) auf dem illegalen

Markt erwerben. Die meisten konsumierenden Jugendlichen
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13bevorzugen heute das Rauchen von Marihuana. Hier hat sich

der durchschnittliche Anteil des berauschenden THC im durch

die Polizei sichergestellten Marihuana in den letzten zehn Jah-

ren mehr als verdoppelt und damit den von Haschisch zwi-

schenzeitlich übertroffen. Diese Steigerung ist auf besondere

Züchtungen zurückzuführen, die unter professionellen Anbau-

bedingungen produziert werden (»Skunk« etwa, eine nieder-

ländische Treibhauszüchtung) und einen THC-Anteil von bis zu

15 Prozent aufweisen. Cannabis kann als Joint (Haschischziga-

rette) oder mit Hilfe einer Art Wasserpfeife (Szenenamen: Bong,

Gerät, Blubber) geraucht, als »Haschtee« getrunken oder zum

Beispiel als sogenannte »Ganjacookies« (Cannabiskekse) geges-

sen werden. Es entfaltet seine volle Wirkung je nach Konsum-

form nach 5 (Rauchen) bis 30 Minuten (Essen). Der Konsum

mittels eines »Bong« lässt das THC am schnellsten im Gehirn

anfluten, sodass Konsumenten berichten, dass sie bei dieser

Konsumform eine Art »Kick« verspüren, was einen besonderen

Reiz ausmache. Auch werde beim »Bongrauchen« für die glei-

che Wirkung weniger »Stoff« (Cannabis) gebraucht, was der

sonst nötigen Dosissteigerung bei eintretender Gewöhnung un-

ter längerem regelmäßigem Konsum entgegenwirkt, das heißt:

Der Konsum wird nicht so teuer.

$$ $$ Erwünschte und unerwünschte Wirkungen

Der Rauschzustand (Szenebezeichnung: flash, Dröhnung, high,

stoned oder bekifft sein) hält zwischen einer und fünf Stunden

an, abhängig von Art und Menge des Konsums. Er zeichnet sich

je nach Situation und Person durch unterschiedliche Empfin-

dungen und Verhaltensweisen aus. Subjektiv berichten Konsu-



menten, dass sie nach dem Konsum unkritisch lustig (»Lach-

flash«) seien, sich sehr gut auf kleinste Dinge (häufig Unwichti-

ges) konzentrieren können, Heißhunger auf Süßes (»Fress-

kick«) hätten, leichte Halluzinationen erlebten und sich sehr

entspannt fühlten, zum Teil aber auch sehr müde seien. Canna-

biskonsum kann Gefühle und damit auch negative Gefühle ver-

stärken. So berichten unsere Patientinnen und Patienten auch

über vermehrtes Grübeln, negative Gedanken, Niedergeschla-

genheit und Ängste (etwa Verfolgungsideen oder -ängste) wäh-

rend des Rauscherlebens. Starke Reizbarkeit und Aggressionen

können bei Personen auftreten, die schon über längere Zeit ei-

nen Cannabismissbrauch betreiben. Meist tritt dies auf, wenn

Cannabis in Kombination mit Alkohol oder anderen Drogen

konsumiert wurde oder wenn der Cannabisrausch allmählich

wieder abnimmt.

In Testungen konnten während des Cannabisrausches ne-

ben einer Einschränkung des logischen Denkens und einer Be-

einträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses auch eine verringerte

Aufmerksamkeit, Aufnahme- und Reaktionsfähigkeit festge-

stellt werden. Dies kann vor allem bei der Teilnahme am Stra-

ßenverkehr Gefahrensituationen provozieren. Das Führen eines

Fahrzeuges unter dem Einfluss von Cannabis ist daher verbo-

ten, wird immer häufiger bei Verkehrskontrollen überprüft und

gegebenenfalls mit Führerscheinentzug bestraft. Konsumenten

überschätzen nicht selten ihre Verkehrstüchtigkeit unter Can-

nabiseinfluss und glauben, dass sie im Rausch besonders vor-

sichtig und sicher am Straßenverkehr teilnehmen würden.

Die Beeinträchtigungen in der Aufmerksamkeit und Auf-

nahmefähigkeit bestehen eingeschränkt auch nach dem Ende

des eigentlichen Rauschzustandes (bis zu 48 Stunden bei vor-
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15hergehendem mehrtägigem Konsum). Somit kann ein abend-

licher Cannabiskonsum noch am nächsten Morgen die Leis-

tungsfähigkeit in Schule und Beruf negativ beeinflussen. Konsu-

menten sind in der Regel in der Phase des Dauerkonsums durch-

gehend in ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit eingeschränkt.

Weiterhin kommen als unerwünschte akute psychische Wirkung

eine deutliche Antriebsminderung, Orientierungsverlust sowie

Angst und Panik vor. Als akute körperliche Auswirkungen sind

Mundtrockenheit, Anstieg des Blutdrucks, Steigerung von

Herz- und Pulsfrequenz bis hin zum Herzrasen sowie eine Sen-

kung des Augeninnendrucks und gerötete Augen festzustellen.

$$ $$ Nachweis

Der Nachweis von THC bei Konsumenten ist rund vier Tage im

Blutplasma und bis zu 90 Tage (bei schweren Konsumformen)

im Urin möglich. Der lange Nachweis von Abbauprodukten des

Cannabis im Urin ist auf die starke Einlagerung des THC im

menschlichen Fettgewebe zurückzuführen, wo es nur sehr lang-

sam abgebaut wird. Das dort eingelagerte THC hat allerdings

keine psychoaktive Wirkung, sodass der Nachweis des Kon-

sums und der Zeitpunkt des Rauscherlebens und die damit

wiederum verbundenen Einschränkungen unterschiedlich aus-

fallen können.

Haaranalysen Y Haaranalysen sind in der Öffentlichkeit zum

Nachweis von Drogenkonsum als besonders sicher bekannt

(man erinnere sich an den »Kokainskandal« um den Fußball-

trainer Christoph Daum). Der Vorteil von Haaranalysen be-

steht in der langen Nachweisbarkeit des Konsums, denn im

Haar werden die eingelagerten Stoffe nicht »abgebaut«. Für



16 Cannabis sind die angewandten Verfahren jedoch nicht genü-

gend sensitiv, sodass hier leicht einmal ein Cannabiskonsum

übersehen werden kann. Die Kontakttests, die man in Apothe-

ken kaufen kann, können zwar nachweisen, ob eine Person mit

Cannabis in Berührung gekommen ist, sind aber bezüglich ei-

nes Cannabiskonsums nicht aussagekräftig. Wir raten daher

Eltern von solchen Eigentests ab, da sie keine Sicherheit, häufig

aber uneffektive Auseinandersetzungen mit den Kindern nach

sich ziehen. Besser ist es, störende Verhaltensauffälligkeiten

(Schuleschwänzen, Aggressivität, Unzuverlässigkeit) direkt an-

zusprechen und deutlich zu machen, warum diese die Entwick-

lung der Jugendlichen gefährden und das familiäre Zusammen-

sein belasten. In manchen Fällen ist es sogar besser, die durch

die Eltern vermutete Ursache des Verhaltens, nämlich den Dro-

genkonsum, gar nicht zu erwähnen, da dies von den oben ge-

nannten überprüfbaren Sachverhalten ablenkt. Es wird damit

ein »Nebenschauplatz« eröffnet, der von den Jugendlichen

häufig genutzt wird, um den anderen Kritikpunkten auszuwei-

chen. T

$$ $$ Rechtliche Rahmenbedingungen

Cannabis ist in Deutschland als illegale Droge nach dem Betäu-

bungsmittelgesetz eingestuft. In diesem Sinne sind der Erwerb,

der Besitz und damit indirekt auch der Konsum von Cannabis

rechtlich verboten. Hierbei werden allerdings der Erwerb und

Besitz geringer Mengen Cannabis, nach einer Grundsatzent-

scheidung des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 1994,

straffrei gestellt. Die jeweiligen Bundesländer legen die Menge

Cannabis fest, die noch als »gering« einzuschätzen ist (da die



17Mengenangaben sehr differieren und sich häufig ändern, wol-

len wir hier auf die Angabe von Zahlen verzichten).

Aus medizinischer Sicht ist der gelegentliche Konsum von

geringen Mengen Cannabis, wie auch der von Alkohol, für viele

nicht von vornherein gesundheitlich problematisch. Es gibt da-

her einige europäische Länder (Schweiz, Niederlande), die Can-

nabis aus den Listen der verbotenen Drogen herausgenommen

haben. Auch in Deutschland gibt es Bestrebungen, Cannabis

aus dem Betäubungsmittelgesetz zu streichen. Die Popularität

und politische Unterstützung dieser Forderungen ist aber gerin-

ger geworden, und zwar wegen der in den letzten Jahren wis-

senschaftlich nachgewiesenen, nicht unerheblichen gesundheit-

lichen Folgen beim Missbrauch von Cannabis.

$$ $$ Rechtsgrundlagen für Beratung und Behandlung

In Deutschland hat jeder Mensch, bei dem eine Störung auf-

grund der Einnahme von Cannabis vorliegt, ein Recht auf Bera-

tung und Behandlung. Beratungen sind grundsätzlich kosten-

los, da die Beratungsstellen aus Steuermitteln finanziert wer-

den. Eine medizinische Behandlung bei akuten Komplikationen

durch die Drogeneinnahme wird durch die Krankenkasse oder

in wenigen Ausnahmefällen (ausländische Mitbürger ohne fes-

ten Aufenthaltsstatus in Deutschland) durch die Sozialämter

finanziert. Weitergehende Behandlungen (Rehabilitationsbe-

handlungen) müssen beantragt werden. Über diesen Antrag

muss vom Kostenträger (Rentenversicherung, Krankenkasse,

Sozialamt) zeitnah entschieden werden, da auch hier ein Rechts-

anspruch bei vorliegender Notwendigkeit, die durch einen Arzt

festgestellt wurde, besteht.



18 Sowohl Beratung als auch Behandlung setzen in der Regel

eine Freiwilligkeit beim Betroffenen voraus. Besteht diese nicht,

können erwachsene Personen auch gegen ihren Willen einer Be-

handlung zugeführt werden, wenn ein Facharzt für Psychiatrie

feststellt, dass sie durch ihr aktuelles Verhalten andere Personen

(Fremdgefährdung) oder sich selbst (Selbstgefährdung) massiv

gefährden. Eine solche Zwangsbehandlung muss von einem

Richter genehmigt werden. Auch bei nicht volljährigen Perso-

nen gilt dieser Grundsatz, wobei hier zusätzlich die Erziehungs-

berechtigten in den Prozess einbezogen werden. Eltern können

auch eine »Zwangsbehandlung« ihres minderjährigen Kindes

beantragen. In einem akuten Notfall sollten Angehörige über

den Notarzt oder die Polizei die notwendigen Schritte einleiten

oder, falls dies überhaupt möglich ist, mit dem Betroffenen in

eine psychiatrische Klinik gehen.

111 Missbrauch und Abhängigkeit von Cannabis

Viele Eltern interessiert die Frage, wann man von einem »Miss-

brauch« von Cannabis sprechen kann, da sie von ihren konsu-

mierenden Kindern immer wieder mit der Aussage konfrontiert

werden, dass diese doch ihren Konsum im Griff hätten. Ganz

allgemein kann man sagen, dass sich der Konsum von Cannabis

in dem Augenblick zu einem Missbrauch gewandelt hat, wenn

daraus Probleme entstehen oder wenn Probleme verdrängt

(»gelöst«) werden sollen und andere Bewältigungsstrategien

nicht mehr ausreichen. Diese Probleme können verschiedene

Auslöser haben:

# gesundheitliche: Schmerzen;

# soziale: Anschluss an eine bestimmte Clique;


